
STEUERLICHE UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHE
NEUERUNGEN 2008/2009 – „HIGHLIGHTS“

� Schenkungsmeldegesetz 2008
� Highlights aus dem 1. EStR-Wartungserlass 2008
� Änderungen im Sozialversicherungsbereich
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Für Erwerbe von Todes wegen, Schenkungen un-
ter Lebenden und Zweckzuwendungen, die sich
nach dem 31. 7. 2008 ereignen, wird keine Erb-
schafts- und Schenkungssteuer mehr erho-
ben. Unentgeltliche Zuwendungen an eine privat-
rechtliche Stiftung oder auf damit vergleichbare
Vermögensmassen unterliegen ab 1. 8. 2008 einer
sogenannten Stiftungseingangssteuer nach
dem StiftEG. Die unentgeltliche Übertragung von
Grundstücken unterliegt nunmehr – als grunder-
werbsteuerpflichtiger Erwerb – dem GrEStG.

1.1. MELDEPFLICHTEN UND BEFREIUNGEN

Um auch nach Abschaffung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer Vermögensverschiebungen
nachvollziehen zu können, wurde durch das
SchenkMG 2008 (BGBl. I 2008/85) eine gesetzli-
che Anzeigeverpflichtung eingeführt (§ 121a
BAO). Die Anzeigepflicht trifft erstmalig auf Erwerbe
nach dem 31. 7. 2008 zu (vgl. § 323 Abs. 22 BAO).

Die Meldung einer Schenkung im Schenkungs-
meldesystem ist eine reine Information der
Finanzverwaltung. Sie bedeutet nicht, dass die
Finanzverwaltung durch Schweigen zur Meldung
die Einstufung als Schenkung auch inhaltlich ak-
zeptiert. Im Rahmen einer Außenprüfung kann
sich beispielsweise daher sehr wohl herausstel-
len, dass die gemeldeten Schenkungen Einkünfte
sind und diese auch als solche nachzuversteuern
sind. Ob ein Sachverhalt eine Schenkung oder 
Einkünfte darstellt, ist stets nach der wirtschaftli-
chen Lage (vgl. §§ 21 bis 24 BAO) zu beurteilen.

Die folgenden Schenkungen unter Lebenden 
(§ 3 ErbStG; also nicht für Schenkungen auf den
Todesfall) sowie Zweckzuwendungen unter
Lebenden (§ 4 Z 2 ErbStG; das sind Zuwendun-
gen unter einer bestimmten Auflage oder eine
vertraglich vereinbarte Leistung zugunsten eines
bestimmten Zweckes) sind dem Finanzamt
(siehe § 121a Abs. 7 BAO) anzuzeigen, wenn
� Bargeld, Kapitalforderungen, Anteile an Kapi-

talgesellschaften und Personenvereinigungen
(Personengemeinschaften) ohne eigene
Rechtspersönlichkeit, Beteiligungen als stiller
Gesellschafter, oder
� Betriebe (Teilbetriebe), die der Erzielung von

Einkünften gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 EStG
dienen, oder
� bewegliches körperliches Vermögen (z.B. Kraft-

fahrzeuge, Motor- und Segelboote, Schmuck,
Edelsteine) und immaterielle Vermögensge-
genstände (z.B Urheberrechte, Konzessionen,
Fruchtgenussrechte, Wohnrechte, Warengut-
scheine)

erworben wurden und
� der Erwerber, Geschenkgeber, Zuwendende

bei freigebiger Zuwendung, Beschwerte bei
Zweckzuwendung im Zeitpunkt des Erwerbes
einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufent-
halt, den Sitz oder die Geschäftsleitung im
Inland hatte (§ 121a Abs. 1 BAO).

Von der Anzeigepflicht sind gemäß § 121a Abs. 2
BAO folgende Vorgänge befreit:
� Erwerbe zwischen Angehörigen (§ 25 BAO),

wenn der gemeine Wert (§ 10 BewG) 
EUR 50.000,– nicht übersteigt. Innerhalb von
einem Jahr (gerechnet ab dem letzten Erwerb)
von derselben Person anfallende Erwerbe sind

nur dann von der Anzeigepflicht ausgenommen,
wenn die Summe der gemeinen Werte dieser
Erwerbe den Betrag von EUR 50.000,– nicht
übersteigt.
Der Angehörigenbegriff richtet sich nach den
Bestimmungen der BAO und umfasst neben El-
tern, Ehegatten und Kindern u.a. auch Großel-
tern, Urgroßeltern, Enkel, Urenkel, Onkel, Tanten,
Neffen, Nichten, Cousins, Cousinen, Stiefkinder,
Stiefgroßeltern, Stiefonkel, Stieftanten, Schwie-
gereltern, Schwiegerkinder, Verschwägerte, Le-
bensgefährten (auch gleichgeschlechtliche) so-
wie deren Kinder. Nicht unter diesen Angehöri-
genbegriff fallen unter anderem die Eltern eines
Lebensgefährten oder der Ehepartner einer
Schwägerin bzw. die Ehepartnerin eines Schwa-
gers (Details siehe Hinweis unten).
� Erwerbe zwischen anderen Personen, wenn

der gemeine Wert (§ 10 BewG) EUR 15.000,–
nicht übersteigt. Innerhalb von fünf Jahren
(gerechnet ab dem letzten Erwerb) von dersel-
ben Person anfallende Erwerbe sind nur dann
von der Anzeigepflicht ausgenommen, wenn die
Summe der gemeinen Werte dieser Erwerbe
den Betrag von EUR 15.000,– nicht übersteigt;
� Erwerbe i.S.d. § 15 Abs. 1 Z 1 lit. c, Z 2 sinnge-

mäß, Z 6, Z 12, Z 14, Z 14a, Z 15, Z 20 und Z 21
ErbStG; dazu zählen u.a.: Zuwendungen zwi-
schen Ehegatten zur Anschaffung/Errichtung
einer Wohnstätte mit höchstens 150 m2 Wohnflä-
che zur Befriedigung des dringenden Wohnbe-
dürfnisses (siehe auch § 3 Abs. 1 Z 7 GrEStG),
Gewinne aus Preisausschreiben und anderen
Gewinnspielen, Zuwendungen unter Lebenden
an Kirchen, an inländische juristische Personen,
die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Zwecke verfolgen, Zuwendungen öffentlich-
rechtlicher Körperschaften und Zuwendungen
im Katastrophenfalle an Geschädigte; 
� unter das Stiftungseingangssteuergesetz

(StiftEG) fallende Zuwendungen;
� übliche Gelegenheitsgeschenke, soweit der

gemeine Wert EUR 1.000,– nicht übersteigt; ohne
Wertgrenze von der Meldepflicht befreit ist Haus-
rat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke.

Wird durch einen anzeigepflichtigen Vorgang die
Betragsgrenze (EUR 50.000,– bei Angehörigen,
15.000 Euro bei anderen Personen) überschritten,

so sind in der Anzeige alle von der Zusammenrech-
nung erfassten Erwerbe anzuführen (Zusammen-
rechnung mehrerer Erwerbe). Bei der Zusam-
menrechnung nach § 121a Abs. 2 sind Erwerbe vor
dem 1. 8. 2008 nicht zu berücksichtigen 
(§ 323 Abs. 22 BAO).

(Inländisches) Grundvermögen ist von der An-
zeigepflicht nach dem SchenkMG 2008 ausge-
nommen, da der Erwerb von Todes wegen und die
Schenkung unter Lebenden von Grundstücken
nunmehr unter das GrEStG fällt und diesbezüglich
eine Anzeigepflicht nach dem GrEStG gegeben ist.

Wird im Zuge von Abgabeverfahren (z.B. Außen-
prüfung) eine Schenkung behauptet, welche nicht
angezeigt wurde, so trägt der Abgabepflichtige
die Beweislast für das Vorliegen der Schenkung
(Umkehr der Beweislast; § 121a Abs. 8 BAO).

Angehörige i.S.d. Abgabenvorschriften sind
gemäß § 25 Abs. 1 BAO
1. der Ehegatte;
2. die Verwandten in gerader Linie und die Ver-

wandten zweiten, dritten und vierten Grades in
der Seitenlinie, und zwar auch dann, wenn die
Verwandtschaft auf einer unehelichen Geburt
beruht;

3. die Verschwägerten in gerader Linie und die
Verschwägerten zweiten Grades in der Seiten-
linie, und zwar auch in Fällen unehelicher
Verwandtschaft;

4. die Wahl-(Pflege-)Eltern und die Wahl-
(Pflege-)Kinder;

5. Personen, die miteinander in Lebensgemein-
schaft leben, sowie Kinder und Enkel einer die-
ser Personen im Verhältnis zur anderen Person.

Die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer
Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn
die Ehe nicht mehr besteht 
(§ 25 Abs. 2 BAO).

HINWEIS
Der Begriff „Angehörige“ i.S.d. § 25 Abs. 1
BAO ist nicht ident mit dem in § 7 Z 1
GrEStG angeführten „Angehörigen“! Der
Begriff „Angehörige“ i.S.d. GrEStG ist
enger.

STEUERLICHE UND SOZIAL-
VERSICHERUNGSRECHTLICHE 
NEUERUNGEN
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(SCHENKMG 2008) – RECHTSLAGE AB 1. 8. 2008
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1.2. MELDEVERPFLICHTETE, MELDEFRIST 
UND MELDEFORM

Zur Anzeige verpflichtet sind gemäß § 121a
Abs. 3 BAO zur ungeteilten Hand
� der Erwerber,
� Geschenkgeber,
� Zuwendende bei freigebiger Zuwendung,
� Beschwerte bei Zweckzuwendung sowie
� Rechtsanwälte und Notare, die beim Erwerb

oder bei der Errichtung der Vertragsurkunde
über den Erwerb mitgewirkt haben oder die
zur Erstattung der Anzeige beauftragt sind.

Sobald ein Verpflichteter eine Anzeige erstattet,
entfällt die Verpflichtung für die anderen Beteilig-
ten.

Die Anzeige hat gemäß § 121a Abs. 4 BAO
binnen dreier Monate ab Erwerb zu erfolgen.
Wird die Anzeigepflicht durch Zusammenrech-
nung mehrerer Erwerbe ausgelöst, ist der Erwerb
für die Anzeigefrist maßgeblich, mit dem die
Betragsgrenze (EUR 50.000,– bei Angehörigen
innerhalb von einem Jahr, EUR 15.000,– bei
anderen Personen innerhalb von fünf Jahren)
erstmals überschritten wird.

Anzeigen sind auf elektronischem Weg
(FinanzOnline) zu übermitteln, es sei denn, dass
die elektronische Übermittlung nicht zumutbar ist
(§ 121a Abs. 5 BAO). Die elektronische Übermitt-
lung ist dann unzumutbar, wenn der Meldever-
pflichtete nicht über die dazu erforderlichen tech-
nischen Voraussetzungen (Internet-Anschluss)
verfügt. Die Anzeige erfolgt unter Verwendung des
amtlichen Formulars „Schenk 1“ bzw. der Einga-
bemaske im Rahmen von FinanzOnline.

HINWEIS
Das Formular Schenk 1 (Anzeige gemäß 
§ 121a BAO) steht auf der Homepage des
BMF (www.bmf.gv.at) zum Download zur
Verfügung.

Der Bundesminister für Finanzen kann durch Ver-
ordnung Form und Inhalt der Anzeige sowie deren
elektronische Übermittlung näher regeln (Verord-

nungsermächtigung; § 121a Abs. 6 BAO); siehe
dazu §§ 28 bis 30 FinanzOnline-Verordnung 2006
(FOnV 2006).

Die Anzeige kann bei jedem allgemeinen
Finanzamt (§ 3 Abs. 1 AVOG) eingebracht
werden (vgl. § 121a Abs. 7 BAO).

1.3. SANKTIONEN BETREFFEND DIE VER-
LETZUNG DER ANZEIGEPFLICHT

Die vorsätzliche Verletzung der Anzeigepflicht ge-
mäß § 121a BAO stellt eine Finanzordnungswid-
rigkeit dar. Die Finanzordnungswidrigkeit wird mit
einer Geldstrafe bis zu 10% des gemeinen
Wertes des durch die nicht angezeigten Vorgän-
ge übertragenen Vermögens geahndet (§ 49a
Abs. 1 FinStrG).

Straffreiheit einer Selbstanzeige tritt – unbe-
schadet der in § 29 Abs. 3 FinStrG genannten
Gründe – auch dann nicht mehr ein, wenn eine
solche erst mehr als ein Jahr ab dem Ende der
Anzeigefrist des § 121a Abs. 4 BAO erstattet wird
(§ 49a Abs. 2 FinStrG).

Die Verjährungsfrist beträgt für Finanzordnungs-
widrigkeiten nach § 49a FinStrG drei Jahre (vgl. 
§ 31 Abs. 2 FinStrG). Der Tatbestand der Finanz-
ordnungswidrigkeit nach § 49a FinStrG ist ein
echtes Unterlassungsdelikt, sodass die Verjäh-
rungsfrist erst mit dem Ende der Handlungspflicht
und nicht schon mit dem Ablauf der Anzeigefrist
zu laufen beginnt. Auf den Zeitpunkt der Tatbe-
standsverwirklichung – das ist der Zeitpunkt, bis
zu dem die geforderte Handlung zu setzen gewe-
sen wäre – kommt es dabei nicht an. Die Verfol-
gungsverjährung betreffend einer Finanzord-
nungswidrigkeit nach § 49a FinStrG wird daher in
der Regel nicht früher beginnen, als die Abga-
benbehörde von einem allfällig anzeige-
pflichtigen Vorgang Kenntnis erlangt hat.

Bei Finanzvergehen nach § 49a FinStrG erlischt
die Strafbarkeit jedenfalls, wenn ab dem Ende
der Anzeigefrist gemäß § 121a Abs. 4 BAO zehn
Jahre verstrichen sind (absolute Verjährung;
vgl. § 31 Abs. 5 FinStrG).

Nach § 58 Abs. 1 lit. c FinStrG ist für Finanzverge-
hen nach § 49a FinStrG jenes Finanzamt zu-
ständig, in dessen Bereich dieses Finanzver-
gehen entdeckt worden ist.

Die Änderungen des FinStrG aufgrund des
SchenkMG 2008 sind am 1. 8. 2008 in Kraft ge-
treten (vgl. § 265 Abs. 1m FinStrG).

1.4. ÄNDERUNGEN IM GRESTG AUFGRUND
DES SCHENKMG 2008

Bisher wurde bei Erbschaften und Schenkungen
von inländischen Grundstücken zusätzlich zur
Erbschafts- und Schenkungssteuer auch ein so-
genanntes Grunderwerbsteuer-Äquivalent ein-
gehoben, mit dem die gleichnamige Steuer abge-
golten wurde. 

Mit dem Entfall der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer samt Äquivalent bedurfte es einer Novellie-
rung des GrEStG; demnach ist die Übertragung
von inländischen Grundstücken durch Erbschaft

oder Schenkung für Erwerbsvorgänge ab dem 
1. 8. 2008 grunderwerbsteuerpflichtig (vgl. § 18
Abs. 2f GrEStG). Die Höhe des Grunderwerbsteu-
er-Äquivalents (2% bei bestimmten Angehörigen,
3,5% bei anderen Personen; vgl. § 8 Abs. 4 und
Abs. 5 ErbStG) entspricht exakt der künftig fälligen
Grunderwerbsteuer; zu einer zusätzlichen Belas-
tung kommt es also nicht.

Durch einige Änderungen des GrEStG wird si-
chergestellt, dass Begünstigungen, die das
ErbStG für die Übertragung von Grundstücken
enthält, auch weiterhin erhalten bleiben. Dabei
geht es u.a. um den Freibetrag von 
EUR 365.000,– für unentgeltliche Grund-
stücksübertragungen im Zusammenhang mit
Unternehmensübertragungen (siehe § 3 Abs. 1
Z 2 GrEStG; bisher nach § 15a ErbStG befreit);
aber auch Schenkungen zwischen Ehegatten zum
gemeinsamen Erwerb einer Wohnstätte sind unter
bestimmten Voraussetzungen – wie schon bisher
nach § 15 Abs. 1 Z 1 lit. c ErbStG – von der Grund-
erwerbsteuer ausgenommen (siehe § 3 Abs. 1 Z 7
GrEStG).
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Hinsichtlich des Grunderwerbsteuersatzes
beim (entgeltlichen oder unentgeltlichen) Erwerb
von Grundstücken existieren folgende Werte (§ 7
GrEStG):

Steuersatz Verwandtschaftsverhältnis

2% beim Erwerb durch den Ehegatten, 
einen Elternteil, ein Kind, ein Enkel-
kind, ein Stiefkind, ein Wahlkind 
oder ein Schwiegerkind des Über-
gebers

2% beim Erwerb durch einen Ehegatten
von dem anderen Ehegatten bei 
Aufteilung ehelichen Gebrauchsver-
mögens und ehelicher Ersparnisse 
anlässlich der Scheidung, Aufhe-
bung oder Nichtigerklärung der Ehe

3,5% beim Erwerb durch andere 
Personen

HINWEIS
Die in § 7 Z 1 GrEStG angeführten
„Angehörigen“ sind nicht ident mit dem
Begriff „Angehörige“ i.S.d. § 25 Abs. 1
BAO! Der Begriff „Angehörige“ i.S.d.
GrEStG ist enger.

1.5. FREIBETRAG FÜR DEN ERWERB VON 
GRUNDSTÜCKEN I.Z.M. „BETRIEBS-
ÜBERTRAGUNGEN“

Der bisher in § 15a ErbStG enthaltene Freibetrag
für „Betriebsübertragungen“ wurde durch § 3 Abs.
1 Z 2 GrEStG i.d.F. SchenkMG 2008 in angepass-
ter Form in das GrEStG übernommen. Liegen die
Voraussetzungen sowohl für die Anwendung des
Freibetrages nach dem GrEStG als auch für den
Freibetrag nach § 5a Abs. 2 Z 2 NeuFöG vor, sind
beide Freibeträge nebeneinander zu gewähren.

Die Anpassungen betreffen:
� Die Befreiung setzt voraus, dass keine oder

eine unter dem Dreifachen des Einheits-
wertes liegende Gegenleistung vereinbart
wird.
� Der Freibetrag von EUR 365.000,– steht unter

den aus dem ErbStG entnommenen Voraus-
setzungen ausschließlich für die Übertragung
von Grundstücken zu.
� Der Freibetrag für Kapitalanteile wurde

durch das SchenkMG 2008 nicht übernom-
men, weil auch dann, wenn zum Vermögen
der Kapitalgesellschaft ein Grundstück gehört,
durch den Vorgang der Übertragung kein der
Grunderwerbsteuer unterliegender Vorgang
verwirklicht wird. Ein allenfalls dadurch verwirk-
lichter Tatbestand nach § 1 Abs. 3 GrEStG
(Anteilsvereinigung) wird nicht begünstigt,
weil auch schon bisher dafür ein derartiger
Freibetrag nicht zugestanden ist.
� Die Übertragung von Mitunternehmerantei-

len an einer Gesellschaft, zu deren Vermögen
ein Grundstück gehört, erfüllt keinen dem
GrEStG unterliegenden Tatbestand (Ausnah-
me: Anteilsvereinigung). Für gemeinsam mit
dem Mitunternehmeranteil übertragene Grund-
stücke, die von einem Mitunternehmer der
Gesellschaft zur Nutzung überlassen sind
(Sonderbetriebsvermögen), steht der Freibe-
trag zu. Wenn es infolge der Übertragung
eines Mitunternehmeranteils zu einer Auflö-
sung der Gesellschaft und dadurch zum Über-
gang von Grundstücken gemäß § 142 UGB
auf den nunmehrigen Einzelunternehmer
kommt, steht der Freibetrag nicht zu, weil auch
schon bisher dafür ein Freibetrag nicht vorge-
sehen war.
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Reisekosten

Dienstreise laut lohngestalten-
der Vorschrift

Kilometergelder

Rechtslage bis 2007

Lohngestaltende Vorschrift
gem. § 68 (5) Z 1 bis 6 EStG:
– Gesetz
– Dienstordnung
– Kollektivvertrag
– Betriebsvereinbarung auf-

grund kollektivvertrag-
licher Ermächtigung

– Betriebsvereinbarung bei 
Fehlen einer kollektiv-
vertragsfähigen Arbeitgeber-
vertretung

– Kilometergeld (EUR 0,38) 
steuerfrei bis 30.000 km

– steuerfrei für mehr als 
30.000 km, wenn 
VO BGBl. II 306/1997 gem. 
§ 26 Z 4 EStG anwendbar

Neue Rechtslage ab 2008

gem. § 3 (1) Z 16b EStG:
– Außendiensttätigkeit
– Fahrtätigkeit
– Baustellen- und Montage-

tätigkeit
– Arbeitskräfteüberlassung
– vorübergehende Tätigkeit an

einem Einsatzort in einer an-
deren politischen Gemeinde

Lohngestaltende Vorschrift
gem.  § 68 (5) Z 1 bis 6 EStG
sowie neu auch Vereinbarungen
für alle Arbeitnehmer oder be-
stimmte Gruppen von Arbeit-
nehmern, wenn auf Seiten des
Arbeitgebers kein kollektivver-
tragsfähiger Vertragsteil vorhan-
den ist und, mangels der nöti-
gen Arbeitnehmeranzahl (§ 40
Abs. 1 ArbVG), ein Betriebsrat
nicht gebildet werden kann

Kilometergelder (EUR 0,38 
bzw. von 1. 7. 2008 bis 
31. 12. 2009: EUR 0,42) ge-
nerell nur bis 30.000 km steuer-
frei; wird aber ein geringeres
Kilometergeld als EUR 0,38
bzw. EUR 0,42/km ausgezahlt,
kann ein nicht steuerbarer Kos-
tenersatz auch über 30.000 km
geleistet werden bis zu einem
Höchstbetrag von EUR 11.400,–
(aufgrund der Erhöhung 
des Kilometergeldes ab 
1. 7. 2008 für 2008: 
EUR 12.000,–; für 2009: 
EUR 12.600,–)

2. STEUERLICHE BEHANDLUNG VON 
REISEKOSTENVERGÜTUNGEN

Aufgrund des BGBl. I 2008/133 vom 20. 10. 2008 kam es zu neuerlichen Änderungen bei den Reise-
kosten. Die Änderungen betreffen die steuerliche Behandlung von Nächtigungsgeldern sowie Fahrt-
kostenvergütungen für unmittelbar von der Wohnung aus angetretene Fahrten zu einer Baustelle oder
zu einem Einsatzort für Montagetätigkeit. Die Änderungen sind in der Tabelle „fett gedruckt“.

Reisekosten

Tagesgelder bei 
Inlandsdienstreisen

Tagesgelder bei 
Auslandsdienstreisen

Begriff der Dienstreise

Rechtslage bis 2007

– EUR 26,40 für 24 Stunden
– Zwölftelung
– kalendertagsmäßige

Abrechnung nur bei lohn-
gestaltender Vorschrift

– Höchstsatz der Auslands-
reisesätze der Bundes-
bediensteten (VO BGBl. II 
434/2001)

– Drittelung laut RGV
– Anspruch laut Landessatz 

für 24 Stunden

1. Tatbestand
Kleine Dienstreise 
5 Tage (durchgehend/regel-
mäßig wiederkehrend);
15 Tage (unregelmäßig wieder-
kehrend)

2. Tatbestand
Große Dienstreise, 183 Tage

3. Tatbestand
Reisekostenvergütungen auf-
grund lohngestaltender Vor-
schrift gem. § 68 (5) Z 1 bis 6
EStG: grundsätzlich zeitlich unli-
mitiert nicht steuerbar gem. 
§ 26 Z 4 EStG

Neue Rechtslage ab 2008

– EUR 26,40 für 24 Stunden
– Zwölftelung
– Wahlrecht zwischen Abrech-

nung nach Kalendertagen 
(auch ohne lohngestaltende 
Vorschrift) oder 24h-Rege-
lung; Wahlrecht kann bei
jeder einzelnen Dienstreise 
ausgeübt werden

– Höchstsatz der Auslands-
reisesätze der Bundes-
bediensteten (VO BGBl II 
434/2001)

– Zwölftelung (ab begonnener 
4. Stunde)

– Anspruch laut Landessatz 
für 24 Stunden

– Kalendertagsmäßige Ab-
rechnung für Steuerfrei-
heit möglich

1. Tatbestand
Kleine Dienstreise
5 Tage (durchgehend/regel-
mäßig wiederkehrend);
15 Tage (unregelmäßig wieder-
kehrend) – wie bisher

2. Tatbestand
Große Dienstreise 183 Tage (wie
bisher)

Tagesgelder (ab 2009 auch
Nächtigungsgelder) auf-
grund lohngestaltender Vor-
schrift gem. § 68 (5) Z 1 bis 6
EStG; über die Grenzen der Le-
galdefinition hinaus: steuerfrei 
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Reisekosten

Fahrtkostenvergütungen für
sog. Familienheimfahrten
(wenn eine täglich Rückkehr
zum Wohnort nicht zumutbar
ist)

Auswirkungen auf Jahres-
sechstel

Befreiung von Dienstgeberbei-
trag nach dem FLAF, Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag 

Beitragsfreiheit bei der Sozial-
versicherung 

Reisekosten als Betriebsaus-
gaben gem. § 4 (5) EStG/
Werbungskosten gem.
§ 16 (1) Z 9 EStG

Rechtslage bis 2007

Nicht steuerbarer Kostenersatz
nur bei Dienstreisen aufgrund
lohngestaltender Vorschriften

Reisekostenvergütungen sind
nicht sechstelerhöhend

Ja

Ja 

Ja (jedoch keine Kalendertags-
regelung möglich)

Neue Rechtslage ab 2008

Nicht steuerbarer Kostenersatz
bei allen Arten von Dienstreisen
für eine (tatsächliche) Fahrt pro
Woche zum Familienwohnsitz
(soweit für die arbeitsfreien Tage
kein steuerfreies Tagesgeld ge-
zahlt wird)

Reisekostenvergütungen sind
nicht sechstelerhöhend (gilt
nach neu gefasstem § 67 (2)
EStG auch für Reiseaufwands-
entschädigung gem. § 3 EStG)

Ja (gilt auch für Reiseaufwands-
entschädigung gem. § 3 EStG)

Ja (gemäß neuem § 49 (3) Z 1
ASVG auch für Reiseaufwands-
entschädigung gem. § 3 EStG)

Ja (neu aber mit Zwölftelung bei
Auslandsreisen; jedoch keine
Kalendertagsregelung möglich)

Reisekosten

Fahrten zu einem Einsatzort

Nächtigungsgelder

Rechtslage bis 2007

Bei Dienstreisen nach der Legal-
definition nur für das erste Ka-
lendermonat (soweit im Vorhi-
nein nicht feststeht, dass der
Dienstnehmer an dieser neuen
Arbeitsstätte länger als ein volles
Monat durchgehend tätig wird)
Fahrtkostenersätze, danach lie-
gen Fahrten Wohnung – Arbeits-
stätte vor;
bei Dienstreisen ohne ständigen
Dienstort Fahrtkostenersätze
nur für die ersten 5 Tage, da-
nach Fahrten Wohnung –
Arbeitsstätte

Tatsächliche Kosten oder Pau-
schalsatz i.H.v. EUR 15,–
(Inland) bzw. Bundesbedienste-
tensatz für Auslandsreisen (für
max. 6 Monate)

Neue Rechtslage ab 2008

Nicht steuerbare Fahrtkostener-
sätze für Fahrten zu einem Ein-
satzort/einer neuen Arbeitsstätte
(bei vorübergehender Tätigkeit)
nur bis zum Ende des Kalender-
monats, in dem die Fahrten erst-
mals überwiegend unmittelbar
vom Wohnort aus angetreten
werden, d.h. KV-Sonderregelun-
gen bzw. Regelungen in lohnge-
staltenden Vorschriften haben
keinen Einfluss auf die Abgaben-
freiheit von Fahrtkostenvergütun-
gen; Ausnahme nur für Bau- und
Montagetätigkeit bis 31. 12. 2008
steuerfrei gem. § 26 Z 4 lit. a bzw.
§ 124b Z 140 EStG bzw. ab 
1. 1. 2009 zeitlich unbegrenzt
steuerfrei gem. § 3 Abs. 1 Z
16b EStG

Tatsächliche Kosten (Auslagener-
satz nach § 26 Z 2 EStG – daher
keine Abgabenpflicht nach 6 Mo-
naten – soweit vorübergehende
Tätigkeit vorliegt) oder Pauschal-
satz i.H.v. EUR 15,– (Inland) bzw.
Bundesbedienstetensatz für Aus-
landsreisen für max. 6 Monate
(auch bei Dienstreisen aufgrund
lohngestaltender Vorschriften);
Neuregelung ab 1. 1. 2009:
Nächtigungsgelder auf Grund
lohngestaltender Vorschriften
gem. § 68 (5) Z 1 bis 6 EStG;
über die Grenzen der Legal-
definition (§ 26 Z 4 EStG) hi-
naus: steuerfrei gem. § 3 (1) Z
16b EStG:
– Außendiensttätigkeit
– Fahrtätigkeit
– Baustellen- und Monta-

getätigkeit
– Arbeitskräfteüberlassung
– vorübergehende Tätigkeit

an einem Einsatzort in ei-
ner anderen politischen
Gemeinde (Nächtigungs-
gelder steuerfrei max. für
einen Zeitraum von 6 Mo-
naten)
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Besteht die Portfoliobeteiligung (weniger als
10% des Grund- oder Stammkapitals) einer unter
§ 7 Abs. 3 KStG fallenden Muttergesellschaft
(oder einer vergleichbaren unbeschränkt steuer-
pflichtigen ausländischen Körperschaft) an einer
Gesellschaft, die ihren Sitz in der EU oder Nor-
wegen hat, gilt aufgrund der VwGH-Judikatur 
(Erkenntnis vom 17. April 2008, 2008/15/0064-6) 
Folgendes:

Bei Gewinnanteilen jeder Art (Ausschüttun-
gen) aus Portfoliobeteiligungen an ausländischen
Kapitalgesellschaften und Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften ist auf die inländi-
sche Körperschaftsteuer bei Vorliegen der
sonstigen Voraussetzungen die auf diese Gewinn-
anteile entfallende ausländische Körperschaft-
steuer der ausschüttenden Gesellschaft an-
zurechnen. Daneben ist eine bei der Ausschüt-
tung tatsächlich einbehaltene Quellensteuer
entsprechend dem jeweiligen DBA anzurechnen.

Um die Anrechnung zu erlangen, hat der Steu-
erpflichtige zu der entsprechenden Körperschaft-
steuererklärung eine Erklärung folgenden In-
haltes beim Finanzamt einzureichen:

� Genaue Bezeichnung der ausschüttenden
Gesellschaft, an der die Beteiligung besteht.
� Genaue Angabe des Beteiligungsausmaßes.
� Genaue Angabe des Körperschaftsteuersat-

zes, dem die ausschüttende Gesellschaft im
Sitzstaat unterliegt. Unterliegt sie nicht dem
Normalsteuerregime des Sitzstaates (sondern
z.B. einem begünstigten Steuersatz, einer per-
sönlichen Steuerbefreiung oder weitgehenden
spezifischen sachlichen Steuerbefreiungen
bzw. -ermäßigungen), ist der tatsächlich anzu-
wendende Steuersatz anzugeben.
� Angabe der auf Basis der obigen Angaben

errechneten ausländischen Körperschaftsteu-
erbelastung, die auf seinen Körperschaftsan-
teil entfällt.
� Genaue Angabe des tatsächlich erhobenen

Quellensteuersatzes (beschränkt mit dem
DBA-Quellensteuersatz).
� Eine Berechnung der anrechenbaren Steuer

nach folgendem Muster:

Errechnete ausländische 
Körperschaftsteuerbelastung xxx
Tatsächlich einbehaltene Quellensteuer yyy
Insgesamt anrechenbare Steuer zzz

Um den erhöhten Belastungen der Pendler entgegenzuwirken, wurde das Pendlerpauschale durch das
SchenkMG 2008 ab 1. 7. 2008 befristet bis 31. 12. 2009 um ca. 15% angehoben (§ 16 Abs. 1 Z 6 lit. b
und c EStG):

einfache  Wegstrecke     jährlicher Pauschalbetrag

Kleines Pendlerpauschale 20 bis 40 km EUR 630,– (davor: EUR 546,–)
40 bis 60 km EUR 1.242,– (davor: EUR 1.080,–)

über 60 km EUR 1.857,– (davor: EUR 1.614,–)
Großes Pendlerpauschale 2 bis 20 km EUR 342,– (davor: EUR 297,–)

20 bis 40 km EUR 1.356,– (davor: EUR 1.179,–)
40 bis 60 km EUR 2.361,– (davor: EUR 2.052,–)

über 60 km EUR 3.372,– (davor: EUR 2.931,–)

3. AUSLÄNDISCHE PORTFOLIODIVIDENDEN UND 
§ 10 ABS. 2 KSTG – ERFORDERLICHE ANGABEN FÜR DIE
ANRECHNUNG

4. ANHEBUNG DER PENDLERPAUSCHALE UND DES 
KILOMETERGELDES

Gemäß § 124b Z 146 lit. b EStG treten mit Ablauf des 31. 12. 2009 die bis zum Ablauf des 30. 6. 2008
geltenden Werte wieder in Kraft.
Der im Jahr 2008 eingeführte Pendlerzuschlag i.H.v. maximal EUR 90,– p.a. kann 2009 letztmalig
geltend gemacht werden (§ 33 Abs. 9 i.V.m. § 124b Z 139 EStG).

Weiters wurde das amtliche Kilometergeld ab 1.7.2008 befristet bis 31.12.2009 wie folgt erhöht 
(§ 10 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 77 Abs. 28 Reisegebührenvorschrift 1955):

Kilometergelder vom 1. 7. 2008 bis 31. 12. 2009

1. Für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hubraum bis 
250 cm3 je Fahrkilometer EUR 0,14 (davor: EUR 0,119)

2. Für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm3 je Fahrkilometer EUR 0,24 (davor: EUR 0,212)
3. Für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer EUR 0,42 (davor: EUR 0,376)
Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist, EUR 0,05 (davor: EUR 0,045)
gebührt ein Zuschlag je Fahrkilometer von
Für Fahrräder: für die ersten fünf Fahrkilometer (keine Änderung) EUR 0,233
Für Fahrräder: ab dem sechsten Fahrkilometer (keine Änderung) EUR 0,465

Gemäß § 77 Abs. 28 Reisegebührenvorschrift 1955 treten mit Ablauf des 31. 12. 2009 die bis zum Ablauf
des 30. 6. 2008 geltenden Werte wieder in Kraft.

In Fällen, in denen eine behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistungen nicht vorliegt, sind die Regel-
bedarfsätze anzuwenden (vgl. LStR 2002 Rz 795 bis Rz 804).

Für 2009 (pro Monat)

Altersgruppe Betrag Altersgruppe Betrag
bis 3 Jahre EUR  176,– bis 15 Jahre EUR  333,–
bis 6 Jahre EUR  225,– bis 19 Jahre EUR  391,–
bis 10 Jahre EUR  290,– bis 28 Jahre EUR  491,–

5. REGELBEDARFSÄTZE FÜR UNTERHALTSLEISTUNGEN

6. STUNDUNGS-, AUSSETZUNGS- UND ANSPRUCHSZINSEN
Wirksamkeit ab Basiszinssatz Stundungszinsen Aussetzungszinsen Anspruchszinsen
27. 04. 2006 1,97% 6,47% 3,97% 3,97%
11. 10. 2006 2,67% 7,17% 4,67% 4,67%
14. 03. 2007 3,19% 7,69% 5,19% 5,19%
09. 07. 2008 3,70% 8,20% 5,70% 5,70%
15. 10. 2008 3,13% 7,63% 5,13% 5,13%
12. 11. 2008 2,63% 7,13% 4,63% 4,63%

Quelle: www.bmf.gv.at

Anmerkung: Veränderungen des Basiszinssatzes von insgesamt weniger als 0,5 Prozentpunkten seit
der jeweils letzten Änderung bleiben außer Betracht.
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7. HIGHLIGHTS AUS DEM 1. ESTR-WARTUNGSERLASS 2008

7.1. EINARBEITUNG DER GEÄNDERTEN RECHTSLAGE (AUSZUG)

7.2. LAUFENDE WARTUNG (AUSZUG)

Randzahl

709

1266a

2517l bis 2517n

3702 bis 3729b

4126

4246

Inhalt

Ab der Veranlagung 2007 ist der Antrag auf Bildung einer Grund-und-Boden-Rückla-
ge in der Steuererklärung des Jahres des Wechsels der Gewinnermittlungsart zu
stellen (Abgabensicherungsgesetz 2007).

Pflichtbeiträge eines Unternehmers im Rahmen der Selbstständigenvorsorge nach
dem BMSVG sind als Betriebsausgaben abzugsfähig (BGBl. I 2007/102). Von einer
gesonderten Eintragung der BMSVG-Beiträge kann in der Steuererklärung für 2008
abgesehen werden; die Beiträge sind daher auch dann anzuerkennen, wenn sie in
der Erklärung wie Krankenversicherungsbeiträge behandelt werden.

Änderung beim § 6 Z 6 lit. b EStG (Abgabensicherungsgesetz 2007)

Änderungen beim Freibetrag für investierte Gewinne 
(Abgabensicherungsgesetz 2007)

Zusätzlich zum Betriebsausgabenpauschale können bei der gesetzlichen Basispau-
schalierung auch an eine Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) geleistete Pflicht-
beiträge im Sinne des BMSVG geltend gemacht werden. Dies gilt auch für Beiträge
von Unternehmern, die von der Optionsmöglichkeit in die Selbstständigenvorsorge
Gebrauch gemacht haben.

Von pauschalierten Land- und Forstwirten können Beiträge, die aufgrund der Option
in die Selbstständigenvorsorge gemäß § 64 BMSVG an die Sozialversicherungsan-
stalt der Bauern zu entrichten sind und von dieser an eine Betriebliche Vorsorgekas-
se (BV-Kasse) überwiesen werden, als Betriebsausgabe abgesetzt werden.

Randzahl

101a

Inhalt

Nicht steuerbar sind:
� Lotteriegewinne und Gewinne aus Preisausschreiben, bei denen für die Vergabe

der Preise die Auslosung der Gewinner unter zahlreichen richtigen Einsendun-
gen maßgebend ist (Kreuzworträtsel usw.);
� Preise, die durch den Einsatz von Allgemeinwissen erzielt werden (z.B. bei

einem Fernsehquiz wie „Millionenshow“);
� Preise, die außerhalb eines Wettbewerbes in Würdigung der Persönlichkeit oder

einer bestimmten Haltung des Steuerpflichtigen oder seines (Lebens-)Werkes
gewährt werden (z.B. Nobelpreis, Literatur- oder Journalistenpreis in Würdigung
des gesamten Werkes).

Randzahl

115a

124

1653

3125

4841 ff

5831a

Inhalt 

Zu Einkünften führen:
� Preise, die den Preisträgern im Rahmen eines Wettbewerbes durch eine Jury für

eine konkrete Einzelleistung zuerkannt werden, darunter können z.B. Preise im
Rahmen eines Architekten- oder Musikwettbewerbes, Literaturpreise, Journalisten-
preise oder Filmpreise fallen (Einnahmen im Rahmen des jeweiligen Betriebes);
� Preise von Berufsportlern;
� Preisgelder für Teilnahme an Unterhaltungsdarbietungen (z.B. „Dancing Stars“,

„Starmania“). Diese stellen – sofern sie nicht als Ausfluss einer betrieblichen
oder beruflichen Tätigkeit anzusehen sind – subsidiär Einnahmen im Rahmen
des § 29 Z 3 EStG dar;
� Preise, die nur eigenen Arbeitnehmern oder Geschäftspartnern, wenn auch

durch Verlosung, als Incentive zuerkannt werden.

Die Ablöse eines vorbehaltenen Fruchtgenussrechtes ist als Veräußerung des mit
dem Fruchtgenussrecht belasteten Wirtschaftsgutes anzusehen, wenn die Fruchtge-
nussablöse nach dem 1. Juni 2008 und innerhalb von zehn Jahren nach Übertra-
gung des Wirtschaftsgutes erfolgt und der für die Ablöse des Fruchtgenussrechtes
geleistete Betrag inklusive eines allfälligen Entgelts für das übertragene Wirtschafts-
gut insgesamt mehr als 50% des gemeinen Wertes des nicht um den Fruchtgenuss
verminderten übertragenen Wirtschaftsgutes zum Zeitpunkt der Ablöse des Frucht-
genussrechtes beträgt.

In Anbetracht der zeitlich praktisch unbegrenzten Nutzungsdauer eines Grundstückes
können dem Verkäufer auf Lebenszeit eingeräumte Rechte kein wirtschaftliches Eigen-
tum begründen (VwGH 28.11.2007, 2007/14/0021); für die Frage des wirtschaftlichen
Eigentums kommt insbesondere dem Umstand, wer die Chance von Wertsteigerun-
gen bzw. das Risiko von Wertminderungen trägt, besonderes Gewicht zu (VwGH
12.12.2007, 2006/15/0123, gilt für Übertragungsvorgänge ab 1. Jänner 2008).

Voraussetzung für das Betriebsausgabenpauschale für Tagesmütter in Höhe von
70% der Betriebseinnahmen, maximal EUR 650,–, ist, dass die Betreuungstätigkeit in
der Wohnung der Tagesmutter ausgeübt wird.

Das an Energieversorgungsunternehmen geleistete Netzzutrittsentgelt gemäß § 2
der zu § 25 ElWOG ergangenen Systemnutzungstarife-Verordnung (SNT-VO 2006) ist
zu aktivieren und auf den Nutzungszeitraum verteilt abzusetzen. Das mit der Leistung
des Netzbereitstellungsentgeltes (§ 3 der Systemnutzungstarife-Verordnung) erwor-
bene Recht unterliegt keiner Abnutzung. Eine bis zur Veranlagung 2007 allenfalls er-
folgte AfA bleibt unberührt, ab der Veranlagung 2008 ist eine AfA nicht mehr zulässig.

Anpassungen an das Strafrechtsänderungsgesetz 2008

Gewerbliche Einkünfte – und daher eine Mitunternehmerschaft – liegen aber auch
dann vor, wenn eine bloß vermögensverwaltende Personengesellschaft an einer ge-
werblichen Personengesellschaft beteiligt ist. Die gewerbliche Tätigkeit der Unterge-
sellschaft färbt gemäß § 2 Abs. 4 EStG auf die bloß vermögensverwaltende beteiligte
Gesellschaft ab (Abfärbetheorie).
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Randzahl

6440a

6622

6633 f

6659

6669

8229

Inhalt

Der umgekehrte Fall, dass eine gewerbliche Personengesellschaft oder eine Kapital-
gesellschaft an einer bloß vermögensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt ist,
macht aus dieser aber keine gewerbliche Personengesellschaft. Bei der gewerblichen
Ober-Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft gehört die Beteiligung an der
vermögensverwaltenden Personengesellschaft zum Betriebsvermögen, sodass
diesen Beteiligten anteilig betriebliche Einkünfte zuzurechnen sind.

Das Wirtschaftsgut Bodenschatz entsteht mit seiner Entdeckung und wird zu diesem
Zeitpunkt unentgeltlich erworben. Die fiktiven Anschaffungskosten sind daher gemäß
§ 16 Abs. 1 Z 8 lit. c EStG zum Zeitpunkt der Entdeckung zu ermitteln.

Der Beginn der Nutzung einer Eigentumswohnung aufgrund eines Anwartschaftsver-
trages (zum Erwerb des Wohnungseigentums) führt zur Anschaffung der Wohnung
im Sinn des § 30 EStG, auch wenn der förmliche Abschluss des Kaufvertrages erst
später erfolgt.

Für die Hauptwohnsitzbefreiung (§ 30 Abs. 2 Z 1 EStG ist es ausreichend, wenn das
Eigenheim (die Eigentumswohnung) ab der Erlangung der Verfügungsgewalt durch-
gehend für zwei Jahre als Hauptwohnsitz genutzt wird.

Ein Grundstückstausch im Zuge eines behördlichen Umlegungsverfahrens (z.B.
nach §§ 36 ff Steiermärkisches Raumordnungsgesetz) oder im Zuge einer Flurberei-
nigung (i.S.d. Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBl. 1951/103 und der
ausführenden Landesgesetze) stellt keine Veräußerung und Anschaffung im Sinne
des § 30 EStG dar. An die Stelle der hingegebenen Grundstücke tritt das „flurberei-
nigte“ bzw. „umgelegte“ Grundstück. Dieses Grundstück teilt das steuerliche Schick-
sal des (der) hingegebenen Grundstücke(s).

Steuerpflicht nach § 31 EStG besteht auch dann, wenn die nominelle Beteiligung in-
nerhalb von fünf Jahren vor der Veräußerung mindestens 1% betragen hat, aber im
Zeitpunkt der Veräußerung als Folge einer Kapitalerhöhung, an der sich der Steuer-
pflichtige nicht beteiligt hat, oder einer formwechselnden Umwandlung einer GmbH
in eine AG, nicht mehr mindestens 1% beträgt.

Der Hinweis in der elektronischen Steuererklärung auf eine noch einzureichende Bei-
lage betreffend Investitionszuwachsprämie wahrt die Frist zur Geltendmachung der
Prämie (VwGH 15.01.2008, 2007/15/0119).
Eine Investitionszuwachsprämie 2004 kann für Wirtschaftsgüter nicht berücksichtigt
werden, die nicht schon in einer Beilage enthalten waren, die bis zur erstmalig einge-
tretenen Rechtskraft (Ablauf der Berufungsfrist) vorgelegt wurde.

Kleine Kapitalgesellschaften sind solche, die
mindestens zwei der drei folgenden Merkmale
nicht überschreiten:

� Bilanzsumme: EUR 4,84 Mio. (EUR 3,65 Mio
bis 31. 12. 2007)
� Umsatzerlöse: EUR 9,68 Mio. (EUR 7,3 Mio

bis 31. 12. 2007)
� Ø Arbeitnehmer: 50 (keine Änderung durch

URÄG 2008)

Mittelgroße Kapitalgesellschaften sind solche,
die mindestens zwei der drei Merkmale für „kleine
Kapitalgesellschaften“ überschreiten und mindes-
tens zwei der drei folgenden Merkmale nicht über-
schreiten:

� Bilanzsumme: EUR 19,25 Mio. 
(EUR 14,6 Mio. bis 31. 12. 2007)
� Umsatzerlöse: EUR 38,5 Mio. 

(EUR 29,2 Mio. bis 31. 12. 2007)
� Ø Arbeitnehmer: 250 (keine Änderung durch

URÄG 2008)

Große Kapitalgesellschaften sind solche, die
mindestens zwei der drei Merkmale für „mittel-
große Kapitalgesellschaften“ an zwei aufeinander-
folgenden Abschluss-Stichtagen überschreiten.
Eine Kapitalgesellschaft gilt stets als groß, wenn
Aktien oder andere von ihr ausgegebene Wert-
papiere an einer Börse notieren.

Die Rechtsfolgen der Größenmerkmale treten ab
dem folgenden Geschäftsjahr ein, wenn diese
Merkmale an den Abschluss-Stichtagen von zwei
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren über-
schritten beziehungsweise nicht mehr überschrit-
ten werden.

Die neuen Größenklassen sind für Geschäfts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. 12. 2007
beginnen; die neuen Größenklassen sind auch für
Beobachtungszeiträume anzuwenden, die vor
diesem Zeitpunkt liegen.

8. GRÖSSENKLASSEN (§ 221 UGB I.D.F. URÄG 2008)

7.3. AUSBLICK ZU DEN ESTR 2000

Das SchenkMG 2008 wurde noch nicht in die EStR 2000 eingearbeitet; die Einarbeitung der geänderten
Rechtslage soll aber heuer noch erfolgen. Die Ergebnisse vom „Salzburger Steuerdialog 2008“ waren
noch bis zum 3. Oktober 2008 in Begutachtung und werden demnächst veröffentlicht.
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� Bis    EUR 1.128,– 0%
� Über EUR 1.128,– bis EUR 1.230,– 1%
� Über EUR 1.230,– bis EUR 1.384,– 2%
Ab einem Bruttoentgelt von mehr als EUR 1.384,–
fällt der „normale“ Beitragssatz von 3% an. Die
Neuregelung gilt auch für freie Dienstnehmer. Die
oben angeführten Grenzen werden jährlich valori-
siert. 

9.3. ERHÖHUNG PV-BEITRAG IN DER GE-
WERBLICHEN SOZIALVERSICHERUNG

Der Beitragssatz in der Pensionsversicherung in der
gewerblichen Sozialversicherung wird von 15,75%
auf 16,00% mit 1. Jänner 2009 angehoben.

9.4.  AUSLAUFEN DER 1/10-REGELUNG

Mit 1. Jänner 2009 läuft de facto die 1/10-Rege-
lung in der gewerblichen Krankenversicherung
aus. Diese mit 1. Jänner 2000 in Kraft getretene
Regelung sah vor, dass bei einer gleichzeitigen
Pflichtversicherung im ASVG und GSVG in der
Krankenversicherung nicht der volle Beitrag, son-
dern nur ein bestimmtes 10-tel in der gewerbli-
chen Krankenversicherung vorgeschrieben wur-
de. Im Jahre 2008 wurden 9/10 der Krankenversi-
cherungsbeiträge (auf Basis eines Satzes von
7,65%) vorgeschrieben. Diese Regelung galt auch
bei einer Mehrfachversicherung von ASVG und
BSVG bzw. GSVG und BSVG. 

9.5. FREIWILLIGE ARBEITSLOSEN-
VERSICHERUNG FÜR SELBSTÄNDIGE

Ab 1. Jänner 2009 kommen auch Selbstständige
in den Genuss einer Arbeitslosenversicherung.
Gewerbetreibende und „Neue Selbstständige“
können innerhalb von 6 Monaten ab Verständi-
gung durch die SVA in die Arbeitslosenversiche-
rung eintreten. Versicherte, die ihre Erwerbstätig-
keit bereits vor dem 1. Jänner 2009 aufgenom-
men haben, können sich bis 31. Dezember 2009
entscheiden. Ein Wiedereintritt- bzw. neuerlicher
Austritt besteht frühestens nach acht Jahren. 

Die Beitragsgrundlage kann aus drei Varianten
gewählt werden (1/4, 1/2 oder 3/4 der jeweiligen
Höchstbeitragsgrundlage). Der Beitragssatz be-
trägt 6%. 
Als „arbeitslos“ gilt ein Selbstständiger dann,
wenn die Gewerbeberechtigung zurückgelegt
wird und die GSVG-Pflichtversicherung erlischt.
Bei den „Neuen Selbstständigen“ muss die be-
triebliche Tätigkeit endgültig eingestellt werden,
so dass die GSVG-Pflichtversicherung erlischt. 

Arbeitslosengeld gebührt grundsätzlich für die
Dauer von 20 Wochen bzw. unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch länger. Voraussetzung ist je-
doch eine Mindestversicherungsdauer an arbeits-
losenversicherungspflichtiger Beschäftigung von
52 Wochen innerhalb der letzten 24 Monate vor
Geltendmachung des Anspruches. 

Die bisher bestehende befristete Rahmenfrister-
streckung gilt für „Altfälle“ (vor 2008 bestehende
und im Jahre 2008 erworbene Ansprüche) unbe-
fristet weiter!

9.6. VERLÄNGERUNG DER 
HACKLERREGELUNG

Der Antritt in die „Hacklerregelung“ (Langzeitversi-
chertenregelung) wird auch weiterhin für Frauen mit
Vollendung des 55. Lebensjahres bzw. Männer ab
Vollendung des 60. Lebensjahres möglich sein,
wenn 480 Beitragsmonate (plus bestimmte Ersatz-
zeiten) bei Frauen bzw. 540 Beitragsmonate bei
Männern vorliegen. Zukünftig werden auch Zeiten
des Krankengeldbezuges bzw. Zeiten vor Einfüh-
rung der Pflichtversicherung in der Pension bei
Ausübung einer Erwerbstätigkeit nach dem BSVG
und GSVG als sog. „Ausübungszeiten“ angerech-
net. Ein Antritt in die „Hacklerregelung“ setzt eine
Geburt als Frau vor dem 1. Jänner 1959 (bisher 
1. Jänner 1956) bzw. als Mann vor dem 1. Jänner
1954 (bisher 1. Jänner 1951) voraus.

Die Abschlagsfreiheit gilt auch weiterhin, wenn die
Voraussetzungen für die Anwendung der Schutz-
bestimmungen für Langzeitversicherte bis zum
31. Dezember 2013 erfüllt werden (bisher: 
31. Dezember 2010). 

9.1. ENTFALL DER ARBEITSLOSEN-
VERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR 

„ÄLTERE“ MITARBEITER

Bisher entfiel für Mitarbeiter, die das 56. Lebens-
jahr (Männer und Frauen) vollendet haben, der Ar-
beitslosenversicherungsbeitrag sowohl auf der
Dienstnehmer- als auch auf der Dienstgeberseite.
Mit 1. Juli 2008 wird dieses Alter auf Vollendung
des 57. Lebensjahres hinaufgesetzt. Der Beitrag
entfällt ab dem Beginn des auf die Erreichung des
jeweiligen Lebensalters folgenden Kalendermo-
nats. Aufgrund einer Übergangsbestimmung blei-
ben Personen, die bis 30. Juni 2008 das 56. Le-
bensjahr vollendet haben, in der „alten“ Rege-
lung. Für diese Personen ist ab 1. Juli 2008 kein
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zu entrich-

ten. Ein Lebensjahr ist mit Ablauf des dem Ge-
burtstag vorangehenden Tages vollendet. Ist da-
her jemand am 1. Juli 1952 geboren, so hat er das
56. Lebensjahr mit Ablauf des 30. Juni 2008 voll-
endet (und fällt daher noch in die alte Regelung). 

9.2. REDUZIERUNG DER ARBEITSLOSEN-
VERSICHERUNGSBEITRÄGE

Für Bezieher von niedrigen Entgelten kommt es
seit 1. Juli 2008 zu einer Reduzierung bzw. zum
vollständigen Entfall der AlV-Beiträge auf der
Dienstnehmerseite. Die Höhe des Beitragssatzes
hängt von der Höhe des Bruttoentgelts ab:

9. ÄNDERUNGEN IM SOZIALVERSICHERUNGSBEREICH IM 
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STEUERLICHE UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHE NEUERUNGEN 

9.7. ERHÖHUNG DES PFLEGEGELDES

Mit 1. Jänner 2009 wird das Bundespflegegeld in
den Pflegegeldstufen 1 und 2 um 4 %, in der Stufe
3 bis 5 um 5 % und in den Stufen 6 und 7 um 6 %
erhöht. 

9.8. PENSIONSERHÖHUNG

Die jährlich vorgesehene Pensionserhöhung mit
der Jänner-Pension erfolgt für das Jahr 2009 be-
reits mit der Pension für November 2008. Ab No-
vember 2008 erhalten Pensionisten bis zu einer
Höhe von 60% der Höchstbeitragsgrundlage eine
Pensionserhöhung von 3,4%. Darüber liegende
Pensionen werden um einen Fixbetrag von EUR
82,01 angehoben. Zusätzlich erhalten Personen
mit einem Pensionsanspruch im Oktober 2008 ei-
ne einmalige Teuerungsabgeltung gestaffelt je
nach Pensionshöhe zwischen EUR 150,– und
EUR 50,–. 
Weiters werden zukünftig Pensionen nicht erst im
zweitfolgenden Jahr, sondern bereits im folgen-
den Jahr erhöht werden. Dies bedeutet auch,
dass Pensionen mit Stichtag 1. November 2008
und 1. Dezember 2008 bereits mit Jänner 2009 er-
höht werden. 

9.9. ÄNDERUNGEN BEI DER 24-STUNDEN-
BETREUUNG

Seit 1. November 2008 gibt es auch in der 24-
Stunden-Betreuung Verbesserungen, indem die
Förderung bei der selbstständigen Betreuung von
EUR 225,– auf EUR 550,-- pro Monat und beim
„unselbstständigen“ Modell von EUR 800,– auf
EUR 1.100,– pro Monat angehoben wurde. Weiter
ist seit dieser Zeit die Vermögensgrenze bundes-
weit nicht mehr zu beachten. 

9.10. VORAUSSICHTLICHE BEITRÄGE UND
GRENZWERTE 2009

Höchstbeitragsgrundlage
� Täglich EUR 134,00
� Monatliche ASVG mit Sonderzahlungen EUR

4.020,00
� Monatliche ASVG für freie Dienstnehmer ohne

Sonderzahlungen EUR 4.690,00
� Höchstbeitragsgrundlage im ASVG für Son-

derzahlungen EUR 8.040,00
� Monatlich im GSVG EUR 4.690,00

Geringfügigkeitsgrenze
� Täglich EUR 27,47
� Monatlich EUR 357,74
� Grenzwert für Dienstgeberabgabe EUR 536,61

Grenze für Kleinstunternehmerregelung im GSVG
� Einkünftegrenze EUR 4.292,88
� Umsatzgrenze   EUR 30.000,00

Versicherungsgrenze neue Selbstständige
� Kleine Grenze EUR 357,74 monatlich
� Große Grenze EUR 537,78 monatlich

Ermäßigung Arbeitslosenversicherungsbeiträge
ASVG
� Bis    EUR 1.128,– 0%
� Über EUR 1.128,– bis EUR 1.230,– 1%
� Über EUR 1.230,– bis EUR 1.384,– 2%
� Über EUR 1.384,– 3%

Eine vollständige Liste alle Beiträge und Werte fin-
den Sie wie jedes Jahr als Beilage in der ersten
Ausgabe des persaldo 2009 („ÖGWT-Leitfaden
Steuern und Sozialversicherung 2009“ von
Fuchs/Steiger).


